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Gesetz zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Betätignng 

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Bereich der Telekommunikationsleistungen 

Vom 25. November 1991 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel! 
Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West

!alen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. März 1996 (GV. NW. S. 124), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 41 Abs. 1 wird folgender Satz 3 hinzugefügt: 

2. 

.. Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. 
die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Un
ternehmen der Telekommunikation i. S. von § 107 
Abs. 1 Satz 1 Nr. Ib ist der Rat auf der Grundlage einer 
Marktanalyse über die Chancen und Risiken des 
beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements zu un
terrichten ... 

a) § 107 Abs. 1 Satz 1 wIrd wie folgt geändert: 

"Die Gemeinde darf sich zur Erledigung von Ange
legenheiten der örtlichen Gemeinscliaff wirtschaft
lich betätigen, wenn 
1. a) ein dringender öHentlicher Zweck die Betäti

gung erfordert oder 
b) die Betätigung erfolgt, um Leitungsnetze für 

Zwecke der Telekommunikation einschließ
lich der Tele!ondienstleistungen allein oder 
zusammen mit Dritten zu erweitern und/oder 
zu betreiben 

2. und die Betätigung nach Art und Umfang in 
angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde steht". 

b) In § 107 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 
eingefügt: C 

.,Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes 
wnfaßt nicht den Vertrieb und/oder die. Installation 
von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen ... 

c) Der bisherige § 107 Abs. 1 Satz 2 wird § 107 Abs. 1 
Satz 3. 

3. § 108 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 
.. 9. bei Unternehmen der Telekommunikation ein
schließlich von TelefondienstleistLmgen nach § 107 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b im Gesellschaftsvertrag die 
unmittelbare oder im Rahmen einer Schachtelbeteili
gung die mittelbare Haftung der Gemeinde auf den 
Anteil der Gemeinde bzw. des kommunalen Unterneh
mens am Stammkapital beschränkt ist. Zur Wahrneh
mWlg gleicher Wettbewerbschancen darf die Ge
meinde für diese Unternehmen weder Kredite nach 
Maßgabe kommunalwirlschaftlicher Vorzugskonditio
nen in Anspruch nehmen noch Bürgschaften und 
Sicherheiten i. S. von § 86 leisten. co 

4. In § 112 Abs. 3 Satz 2 werden nach den Worten 
"Edüllung des öffentlichen Zwecks," die Worte .. die 
finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteilig
ten," eingefügt. 

Artikel II 

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Krü) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durcn Gesetz vom 
20. März 1996 (GV. NW. S. 124), wird wie folgt geändert: 

1. In § 26 Ab •. 1 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

"Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. 
die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Un-

temehmen der Telekommunikation im Sinne von § 107 
Abs. 1 Satz 1 Nr. Ib Gemeindeordnung ist der Kreistag 
auf der Grundlage einer Marktanalyse über die Chan
cen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen 
Engagements zu unterrichten." 

2. Der bisherige § 26 Abs. 1 Satz 3 wird § 26 Ab,. 1 Satz 4. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Düsse1dorf, den 25. November 1997 

(L.S.) 

2023 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsiden t 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 
Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1997 S. 422. 

Zehnte Verordnung 
znr Änderung der Verordnung 

zur Bestimmung 
der Großen kreisangehörigen Städte 

und der Mittleren kreisangehörigen Städte 
nach § 3 a der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
Vom %5. November 1997 

Aufgrund des §.4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. März 1996 (GV. NW. 
S. 124), wird verordnet: 

Artikel! 

Die Verordnung zur Bestimmung der Großen kreisan
gehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen 
Städte nach § 3 a der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Wes!falen vom 13. November 1979 (GV. NW. 
S. 867), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
3. Dezember 1996 (GV. NW. S. 518), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 wird nach dem Wort "Lohmar," das Wort 
"Lübbecke;< und nach den Wörtern."Wetter (Ruhr)," 
das .Wort "Wiehl," eingefügt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. November 1997 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
J ohannes Rau 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

- GV, NW. 1997 S. 422. 
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